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Faktenblatt zum neuen öffentlichen Beschaffungsrecht 
 
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden be-
schaffen jährlich Güter und Dienstleistungen 
in der Höhe von rund 40 Milliarden Franken. 
Davon entfallen rund 20 Prozent auf den 
Bund, 40 Prozent auf Kantone und 40 Prozent 
auf Städte und Gemeinden. Mit dem neuen öf-
fentlichen Beschaffungsrecht beabsichtigt 
der Gesetzgeber den Qualitätswettbewerb, 
die Nachhaltigkeit und die Innovation stärker 
zu gewichten. Das vorliegende Faktenblatt 
richtet sich an zuständige Gemeinderät/innen 
und Kaderangestellte der Gemeinden im See-
land. Es gibt einen Überblick über die Ziele 
des neuen Beschaffungsrechts, die Umset-
zung im Kanton Bern und Hilfestellungen für 
Gemeinden. Zudem sind die Ergebnisse einer 
Onlinebefragung von seeland.biel/bienne zu 
den Bedürfnissen der Gemeinden zusammen-
gefasst. 
 
Ziele des neuen Beschaffungsrechts  
Der Bund hat das Bundesgesetz über das öffent-
liche Beschaffungswesen (BöB) umfassend revi-
diert und per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Das 
Gesetz regelt die öffentlichen Beschaffungen auf 
Bundesebene und ist kompatibel mit den interna-
tional geltenden WTO-Bestimmungen. Als grund-
legendste Neuerung sieht der Gesetzgeber vor, 
mehr Qualitätswettbewerb, mehr Nachhaltigkeit 
und mehr Innovation zu ermöglichen. Um eine 
Vereinheitlichung zu erreichen, sind Bund und 
Kantone in einem Gemeinschaftsprojekt daran, 
ihre Rechtsgrundlagen inhaltlich auf Basis der re-
vidierten interkantonalen Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019) zu 
harmonisieren. Art. 2a BöB und IVöB benennen 
identisch «den wirtschaftlichen und den volkswirt-
schaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen 
Einsatz der öffentlichen Mittel» als Zweck. Neben  
 

 
Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Gleichbehand-
lung und Wettbewerb ist damit die Nachhaltigkeit 
explizit als Ziel der öffentlichen Beschaffung ver-
ankert. Die Zuschlagskriterien wurden entspre-
chend in Art. 29 BöB / IVöB für Bund und Kantone 
neu gefasst und stärken insgesamt die Kriterien 
der Qualität und der Nachhaltigkeit. 

 
Umsetzung im Kanton Bern 
Im Kanton Bern tritt das schweizweit harmoni-
sierte und modernisierte öffentliche Beschaf-
fungsrecht am 1. Februar 2022 in Kraft. Der 
Grosse Rat hat am 8. Juni 2021 das Gesetz über 
den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöBG) 
verabschiedet. Damit gilt im Kanton Bern die 
IVöB 2019. Am 17. November 2021 hat der Re-
gierungsrat zudem die Verordnung zur Interkan-
tonalen Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen (IVöBV) erlassen. 

Das schweizweit harmonisierte und moderinisierte 
öffentliche Beschaffungsrecht sieht ein fünftes Ziel 
vor: Nachhaltigkeit. © Kompetenzzentrum Beschaf-
fungswesen Bund (KBB) 

SAVE THE DATE 
Themenabend  

Öffentliche  
Beschaffung am 
29. August 2022 

18.30 – 21.00 Uhr.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/de
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/ivoeb-2019/
https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-6967c1bd97f64efd89010e41547d6767.html
https://www.kaio.fin.be.ch/de/start/themen/oeffentliches-beschaffungswesen/neues-beschaffungsrecht.html
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In der IVöBV ist das Vergabeverfahren geregelt. 
Die IVöBV sieht Massnahmen gegen Interessen-
konflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und 
Korruption vor und regelt Einzelheiten des Be-
schaffungsverfahrens ebenso wie die Ausbildung 
von Personen, die regelmässig Ausschreibungen 
durchführen. Die Bestimmungen über die Spra-
che des Verfahrens und des Angebots entspre-
chen grundsätzlich dem heutigen Recht.  
Mit dem neu aufgenommenen Art. 6a in der Ver-
ordnung über die Organisation des öffentlichen 
Beschaffungswesens (OÖBV), sind die kantona-
len Beschaffungsstellen verpflichtet, die Nachhal-
tigkeit der beschafften Leistungen zu berücksich-
tigen und entsprechende Kriterien oder techni-
sche Spezifikationen vorzusehen. Für die Ge-
meinden ist dieser Artikel nicht verpflichtend. Die 
Gemeinden können sich aber selbst entspre-
chende Vorgaben geben. Zudem ist nach Auffas-
sung des Amts für Informatik und Organisation 
(KAIO)  Art. 31a der Kantonsverfassung zum Kli-
maschutz im öffentlichen Beschaffungsrecht in-

soweit direkt anwendbar, als dass er den Be-
schaffenden verbietet, klimaschädliche Leistun-
gen (z.B. Benzinautos, Ölheizungen) zu beschaf-
fen, wenn ein Verzicht auf solche Leistungen 
technisch und wirtschaftlich möglich ist. 
 
Hilfestellungen für Gemeinden 
 
a. Gesamtschweizerische Ebene 
Die Beschaffungskonferenzen des Bundes, der 
Kantone sowie der Schweizerische Gemeinde-
verband und der schweizerische Städteverband 
haben gemeinsam die Wissensplattform nach-
haltige öffentliche Beschaffung (WÖB) aufgebaut 
und sind daran einen Leitfaden für öffentliche Be-
schaffungen TRIAS zu erarbeiten. Bereits ver-
fasst wurden die Faktenblätter TRIAS. Sie greifen 
einzelne neue Themen des Beschaffungsrechts 
auf. Als Teil des Leitfadens sollen sie die Be-
schaffungsstellen beim Vollzug des revidierten 
und harmonisierten Beschaffungsrechts unter-
stützen. 
 

Überblick über die Rechtsgrundlagen im öffentlichen Beschaffungswesen © Kompetenzzentrum Beschaffungs-
wesen Bund (KBB) 

Überblick über die Rechtsgrundlagen
im öffentlichen Beschaffungswesen 
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über das öffentliche

Beschaffungswesen (GPA)

Öffentliche Aufträge des Bundes

Bilaterales
Abkommen

BöB: Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen
VöB: Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen
BGBM: Bundesgesetz über den Binnenmarkt
IVöB: Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
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Übersicht Vergabeverfahren

Frist für
Teilnahmeantrag:
SVB*: 25 Tage

Offertfrist:
SVB*: 40 Tage

Offertfrist:
SVB*:40 Tage

Zuschlag

SVB*:

Beschwerdefrist
vor Vertrags-

schluss abwarten

Zuschlag
Einladungsverfahren

Einladung an die Anbieter

Vertrag

Zuschlag

Lieferungen und Dienstleistungen ab 230‘000
Bauleistungen ab 2 Mio.

Zuschlag

Lieferungen und Dienstleistungen ab 150‘000
Bauleistungen ab 300‘000

Zuschlag

Freihändiges Verfahren
Entscheid zur freihändigen

Vergabe

Selektives Verfahren
Ausschreibung

Sekundärrechtsschutz
mit jeweils 20 Tagen Beschwerdefrist

(bei Bauleistungen erst
ab Auftragswert von 2 Mio.)

SVB: Voller Rechtsschutz
mit jeweils 20 Tagen Beschwerdefrist

(bei Bauleistungen erst
ab Gesamtwert 8.7 Mio.)

Kein Rechtsschutz

*SVB: Staatsvertragsbereich

Offertfrist:
20 Tage

Offenes Verfahren
Ausschreibung
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Zuschlag
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Anwendungsbereich BöB

BöB Staatsvertragsbereich BöB Nichtstaatsvertragsbereich

Auftraggeber
(Art. 4 BöB)

Dienstleistungen nach Anhang 3 BöBBeschaffungsgegenstand
(Anhänge 1–3 und 5 BöB)

Auftragswert
(Anhang 4 BöB)

 

Keine öffentliche 
Beschaffung

Öffentliche Verwaltung
Sektorenauftraggeber

(Einrichtungen des öffentlichen Rechts; IVöB)

Alle anderen Dienstleistungen

Zivile Auftraggeber: Alle Güter
Militärische Auftraggeber: Anhang 2 BöB

Militärische Auftraggeber: Alle anderen Güter
(bspw. Waffen, Munition, Kriegsmaterial)

Übrige Bauleistungen

–

Alle Bauleistungen nach Anhang 1 BöB

Übertragung öffentlicher Aufgaben und
Verleihung von Konzessionen, Art. 9 BöB

Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe,
Friedensförderung

Private Auftraggeber
(Google, Novartis, Easyjet, etc)

Immobilienmiete, Finanzhilfen,
Aufträge an Strafanstalten,
personalrechtliche Verträge,
interne Vergaben, aus Sicherheits-
gründen erforderlich, etc.
(Art. 10 BöB)
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https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2420?locale=de
https://www.woeb.swiss/
https://www.trias.swiss/
https://www.trias.swiss/
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b. Kanton Bern 
Beim Amt für Informatik und Organisation (KAIO) 
ist die Zentrale Koordinationsstelle Beschaffung 
des Kantons Bern (ZKB) angegliedert. Sie bün-
delt die Informationen zum neuen Beschaffungs-
recht im Kanton Bern. Die ZKB 
» berät Beschaffungsstellen der Gemeinden 

und Kantonsverwaltung rechtlich und metho-
disch, 

» bietet webbasierte Trainings zum Beschaf-
fungsverfahren für Entscheidträger/innen aus 
Politik und Verwaltung an, 

» führt eine Liste zu Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten für die nachhaltige Beschaf-
fung, 

» hat eine umfangreiche Sammlung an Verfah-
rens- und Vertragsvorlagen, Beispielen und 
Terminplänen, 

» informiert mit dem viermal im Jahr erschei-
nenden Newsletter über neue Entwicklungen 
im öffentlichen Beschaffungswesen und über 
politische Entscheide sowie Justizent-
scheide, die einen Einfluss auf  
öffentliche Beschaffungen von Kanton und 
Gemeinden im Kanton Bern haben.  

Das Amt für Umwelt und Energie (AUE) bietet 
zudem eine Hilfestellung zur Beschaffung von 
emissionsarmen Fahrzeugen, Maschinen und 
Geräten. 
 
Chancen und Herausforderungen des neuen 
Beschaffungsrechts aus Sicht der Gemein-
den im Seeland 
Die Konferenz Ver- und Entsorgung von see-
land.biel/bienne hat im Frühjahr 2021 mittels ei-
ner Online-Befragung die Bedürfnisse der 61 Mit-
gliedsgemeinden im Hinblick auf das neue öffent-
liche Beschaffungsrecht in Erfahrung gebracht. 
42 Personen (Gemeinderatsmitglieder, Fachper-
sonen aus den Gemeindeverwaltungen) aus 39 
unterschiedlichen Gemeinden haben an der Um-
frage teilgenommen. Gefragt wurde unter ande-
rem, welche Chancen und Herausforderungen 
die Gemeinden in Zusammenhang mit dem 
neuen Beschaffungsrecht sehen und ob sie Be-
darf für eine interkommunale oder regionale Zu-
sammenarbeit haben. 
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass das neue 
öffentliche Beschaffungsrecht zum Zeitpunkt der  

Umfrage bereits für eine Mehrheit der Gemein-
den ein Thema war (57.6%), die neuen Anforde-
rungen den Gemeinden jedoch mehrheitlich noch 
nicht (vollständig) klar waren (54.5%). Nur 20 
Prozent gaben an, dass sie sich in der Lage se-
hen, die neuen Vorgaben ohne externe Unterstüt-
zung umsetzen zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse der Bedürfnisermittlung zur in-
terkommunalen Zusammenarbeit und zum 
regionalen Handlungsbedarf 
Acht Gemeinden (Biel, Büetigen, Finsterhennen, 
Gals, Kappelen, Lyss, Schüpfen, Tschugg) ha-
ben in der Onlinebefragung angegeben, dass sie 

In der im Frühjahr 2021 durchgeführten Onlinebefra-
gung von seeland.biel/bienne haben die Gemeinden 
Chancen und Herausforderungen benannt, die in Zu-
sammenhang mit dem neuen Beschaffungsrecht auf 
sie zukommen. 

https://www.kaio.fin.be.ch/de/start/themen/oeffentliches-beschaffungswesen.html
https://www.kaio.fin.be.ch/de/start/themen/oeffentliches-beschaffungswesen/ausbildung.html
https://www.kaio.fin.be.ch/de/start/themen/oeffentliches-beschaffungswesen/ausbildung.html
https://www.kaio.fin.be.ch/de/start/themen/oeffentliches-beschaffungswesen/fuer-auftraggebende---beschaffungsstellen/vorlagen--beispiele-und-terminplaene.html
https://www.kaio.fin.be.ch/de/start/themen/oeffentliches-beschaffungswesen/newsletter.html
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/luft-laerm-strahlung/luft/emissionsarme-fahrzeuge-maschinen.html
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bei der öffentlichen Beschaffung mit anderen Ge-
meinden zusammenarbeiten oder beabsichtigen 
dies zu tun. In der Regel erfolgt die 
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden oder in 
Gemeindeverbünden und bezieht sich auf 
einzelne Produkte oder Produktgruppen. Elf Ge-
meinden (Bargen, Biel, Ins, Lyss, Kappelen, Mei-
nisberg, Pieterlen, Seedorf, Scheuren, Schüpfen, 
Rapperswil) sehen Bedarf für eine gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit in den aufgeliste-
ten Produktgruppen. Mehrheitlich sehen die Ge-
meinden gemäss den Ergebnissen der Onlinebe-
fragung jedoch keinen dringenden Bedarf für eine 
verstärkte interkommunale Zusammenarbeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinden haben sich in der Onlinebefra-
gung auch zum regionalen Handlungsbedarf ge-
äussert. Die aufgelisteten Themen wurden von 
mehreren Gemeinden genannt. Mehrheitlich se-
hen die Gemeinden jedoch keinen dringenden re-
gionalen Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Dezember 2021 / Florian Schuppli, Pierre-André Pittet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themenabend von seeland.biel/bienne  
Die Konferenz Ver- und Entsorgung hat auf Basis 
der Ergebnisse der Onlineumfrage entschieden, 
das vorliegende Faktenblatt zu erarbeiten. Am 
29. August 2022 (18.30 – 21.00 Uhr) führt see-
land.biel/bienne zudem einen Themenabend für 
Gemeinderät/innen und Kaderangestellte durch. 
Der Themenabend soll einen Überblick über die 
kantonalen Anforderungen und Empfehlungen 
des neuen Beschaffungsrechts zuhanden der 
Gemeinden im Seeland bieten. Der Beitrag der 
öffentlichen Beschaffung an die Nachhaltigkeits- 
und Klimaziele soll thematisiert werden. Zudem 
sollen Umsetzungshilfen und Good Practice Bei-
spiele vorgestellt werden. Der Themenabend 
wird in Koordination mit Anlässen und Kursen des 
Kantons (AUE, KAIO) zum neuen Beschaffungs-
recht und zur stärkeren Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktenblatt_sbb_oeffentliche_Beschaffung.docx. 

 

Elf Gemeinden haben in der Onlineumfrage Bedarf 
für eine interkommunale Zusammenarbeit angemel-
det und mögliche Produktgruppen für gemeinsame 
Beschaffungen benannt. 

Bei diesen Themen sehen die an der Onlineumfrage 
beteiligten Gemeinden regionalen Handlungsbedarf 
(Reihenfolge entspricht Anzahl Nennungen). 

In Bezug auf die Schwellenwerte 
für die Verfahrensarten sind die 
Änderungen geringfügig: Neu gilt 
für Lieferungen und Dienst-
leistungen einheitlich ein Schwel-
lenwert von CHF 150'000 exkl. 
MwSt für das Einladungsver-
fahren. Bisher galt für Lieferungen 
ein Schwellenwert von CHF 
100'000 exkl. MwSt. Quelle: IVöB 
2019, Anhang 2. 

 


